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Universität Augsburg  
Studierendeninformationsbüro
Ref. I/1A
Universitätsstraße 2 
D-86159 Augsburg

ANTRAG AUF BEURLAUBUNG 
AUF GRUND VON AUSLANDSPRAKTIKUM

 (gem. § 11 und 12 der Immatrikulationssatzung der Universität Augsburg) 

Der Antrag auf Beurlaubung ist spätestens bis 30. November für das Wintersemester bzw. bis 31. Mai für das 
Sommersemester beim Studierendeninformationsbüro einzureichen. Die fristwahrende Antragstellung muss bis zum 
o.g. Termin erfolgen. Nach Ablauf eines Semesters ist eine Beurlaubung nicht mehr möglich. Eine Beurlaubung im 1.
Fach- bzw. Hochschulsemester in einem grundständigen Studiengang ist nur möglich, wenn die Gründe dafür nach der
Immatrikulation eingetreten sind und davor nicht absehbar  waren. Nachweise sind in der Regel durch öffentliche
Urkunden zu erbringen. Fremdsprachigen Urkunden sind vollständige Übersetzungen eines in Deutschland
amtlich vereidigten Übersetzers beizufügen.

Die Beurlaubung kann nur vorgenommen werden, wenn 
1.) Nachweise für den Beurlaubungsgrund beigefügt sind 
2.) bereits vor oder zusammen mit der Beurlaubung die Rückmeldung für das Urlaubssemester beantragt wurde 
     bzw. wird (Überweisung des Rückmeldebetrags) 
3.) das Ereignis, welches zur Beurlaubung führt, mehr als die Hälfte der Vorlesungszeit des betreffenden
     Semesters an der Universität Augsburg abgedeckt.

20  / 20 Wintersemester (01.10. – 31.03.) 

Sommersemester (01.04. – 30.09.) 20 

_______________________ 

Name, Vorname(n): 

Geburtsdatum: 

Staatsangehörigkeit: 

Matrikelnummer: 

Straße und Hausnummer: 

Postleitzahl und Wohnort: 

E-Mail:

Studiengang/-fächer: 

Auf Grund des Studien- und Prüfungsrhythmus wird nur semesterweise beurlaubt.

Informationen zur Beurlaubung siehe Merkblatt. 
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grundcla
Textfeld

https://assets.uni-augsburg.de/media/filer_public/51/ce/51ce0ae0-a747-4d94-ae96-b00ddbc92ead/20230119_merkbl_auslandsaufenthalt.pdf


Beurlaubungsgrund: 
(Bitte nachstehende Unterlagen beifügen, ansonsten kann eine Bearbeitung des Antrages nicht erfolgen und 
untenstehende Erläuterungen beachten!) 

Praktikum im Ausland (wichtig: Praktikumsvertrag beifügen)

 von   bis 
(TT.MM.JAHR) (TT.MM.JAHR) 

in 
(bitte Land angeben) 

Ich versichere, dass ich an der Universität Augsburg während des gesamten 
Beurlaubungszeitraums Studien- und Prüfungsleistungen nicht bereits erbracht habe und 
erbringen werde.  Sind entgegen dieser Versicherung im Beurlaubungszeitraum bereits Studien- 
oder Prüfungsleistungen erbracht, ist eine Beurlaubung nicht mehr möglich. Eine 
ausgesprochene Beurlaubung wird in diesem Falle wieder aufgehoben. 

Nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende Prüfungen müssen - unabhängig von der 
Beurlaubung bzw. dem Beurlaubungsgrund - innerhalb der hierfür vorgesehenen Frist wiederholt 
werden. Die Beurlaubung unterbricht eine solche Frist also nicht. Diesbezügliche Fragestellungen 
kläre ich vorab mit dem zuständigen Prüfungsamt. 

Der Missbrauch mit Studienbescheinigungen, die ein reguläres Studium ausweisen, stellt einen 
strafrechtichen Tatbestand dar. 

Hiermit verpflichte ich mich, Änderungen im Befreiungsgrund, die zu keiner Beurlaubung mehr führen 
(z. B. Ausfall des Praktikums), unverzüglich dem Studierendeninformationsbüro mitzuteilen. 

Ort, Datum Unterschrift (Vor- und Familienname) 

Bitte ggf. vor Antragstellung mit dem BAföG-Amt, der Kindergeldkasse, der Krankenkasse oder 
einem Stipendiengeber eventuelle Auswirkungen einer Beurlaubung abklären.

(Für Studierende der Rechtswissenschaft wird auf einschlägige Hinweise des Landesjustizprüfungsamtes 
zum Freiversuch hingewiesen (http://www.justiz.bayern.de/landesjustizpruefungsamt/) 

(Diese Angaben sind nach § 3 Abs. 1 Nr. 18 des Gesetzes über die Statistik für das Hochschulwesen sowie 
für die Berufsakademien – Hochschulstatistikgesetz – vom 2. November 1990 (BGBl. I S, 2414) in der jeweils 
geltenden Fassung zu tätigen. 
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_________________________________________ _________________________________________

Wichtiger Hinweis: Beratung und Hilfestellung sowie Informationen über finanzielle Zuschüsse zu 
Ihrem Auslandspraktikum erhalten Sie beim Akademischen Auslandsamt der Universität Augsburg: 
www.uni-augsburg.de/aaa
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